
http://www.ostalbkreis.de/wasserwirtschaft-auslegungen




























Seite 14/14  

 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
 
 
Aalen, den 12.11.2025 Landratsamt Ostalbkreis 
 - Untere Wasserbehörde - 
 Az.: IV/43-690.41 Hi 
 
 
 gez. 
 
 Gabriele Seefried  
 - Erste Landesbeamtin - 
 
 
 
 
Verkündungshinweis: 
 
Nach § 97 Absatz 1 Wassergesetz (WG) ist eine Verletzung der in § 95 Absatz 2 bis Absatz 4 WG 
genannten Verfahrens- und Formvorschriften nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres 
nach Erlass der Rechtsverordnung gegenüber dem Landratsamt Ostalbkreis, Stuttgarter Straße 
41, 73430 Aalen oder der Dienststelle Ellwangen, Sebastiansgraben 34, 73479 Ellwangen/Jagst 
schriftlich geltend gemacht wird. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. 
 
Mängel im Abwägungsvorgang bei der Festsetzung von Rechtsverordnungen nach § 95 Abs. 1 WG 
sind nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen 
sind. Mängel der Abwägung werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von sieben Jahren seit 
Bekanntmachung der Rechtsverordnung schriftlich gegenüber dem Landratsamt Ostalbkreis, 
Stuttgarter Straße 41, 73430 Aalen oder der Dienststelle Ellwangen, Sebastiansgraben 34, 73479 
Ellwangen/Jagst geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzulegen (§ 97 Abs. 2 WG). 
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